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Abkommen 
zwischen der Regierung des Fürstentums 

Liechtenstein und der Regierung der 
Italienischen Republik zur Beseitigung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und zur 

Verhinderung der Steuerverkürzung und  
-umgehung 

Abgeschlossen in Rom am 12. Juli 2023 
Zustimmung des Landtags: 5. Oktober 20231 

Inkrafttreten: … 

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und die Regierung der 
Italienischen Republik, 
in Anbetracht des Wunsches, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzu-
entwickeln und ihre Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten zu vertie-
fen, 
In der Absicht, ein Abkommen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen abzuschliessen, ohne Mög-
lichkeiten der Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung 
oder -umgehung zu schaffen (einschliesslich missbräuchlicher Gestaltun-
gen, mit denen die Entlastung dieses Abkommens mittelbar Personen ver-
schafft werden soll, die in Drittstaaten ansässig sind), 
sind wie folgt übereingekommen: 

 
1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 92/2023 
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Art. 1 

Unter das Abkommen fallende Personen 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder 
in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

Art. 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, 
für Steuern vom Einkommen, die für Rechnung eines Vertragsstaates oder 
einer seiner Gebietskörperschaften erhoben werden. 

2) Als Steuern vom Einkommen gelten alle Steuern, die vom Gesamt-
einkommen oder von Teilen des Einkommens erhoben werden, einschliess-
lich der Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung beweglichen oder un-
beweglichen Vermögens, der Steuern vom Gesamtbetrag der von Unter-
nehmen gezahlten Löhne oder Gehälter sowie der Steuern vom Vermö-
genszuwachs. 

3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 
insbesondere: 
a) in Italien: 

i) die Steuer vom Einkommen natürlicher Personen ("l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche"); 

ii) die Steuer vom Einkommen juristischer Personen ("l'imposta sul 
reddito delle società"); 

iii) die Regionalsteuer auf Produktionstätigkeiten ("l'imposta regio-
nale sulle attività produttive"); 

auch wenn sie durch Abzug an der Quelle erhoben werden 
(im Folgenden als "italienische Steuer" bezeichnet); 

b) in Liechtenstein: 
i) die Erwerbssteuer; 
ii) die Ertragssteuer; 
iii) die Grundstücksgewinnsteuer; und 
iv) die Vermögenssteuer 
(im Folgenden als "liechtensteinische Steuer" bezeichnet). 
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4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesent-
lichen ähnlicher Art, die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens ne-
ben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren 
Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

Art. 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts an-
deres erfordert: 
a) umfasst der Ausdruck "Italien" die Italienische Republik und schliesst 

alle Gebiete ausserhalb des Küstenmeeres ein, die als ein Gebiet ge-
kennzeichnet ist, in dem Italien in Übereinstimmung mit seiner Ge-
setzgebung und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Hoheits-
rechte in Bezug auf die Ausbeutung und Erforschung der natürlichen 
Ressourcen des Meeresbodens und des Meeresuntergrundes sowie der 
darüber liegenden Gewässer ausübt; 

b) umfasst der Ausdruck "Liechtenstein" das Fürstentum Liechtenstein 
und, wenn im geografischen Sinne verwendet, das Hoheitsgebiet des 
Fürstentums Liechtenstein in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht 
und seinen nationalen Rechtsvorschriften; 

c) bedeuten die Ausdrücke "ein Vertragsstaat" und "der andere Vertrags-
staat" je nach Zusammenhang Italien oder Liechtenstein; 

d) umfasst der Ausdruck "Person" eine natürliche Person, eine Gesell-
schaft sowie alle anderen Personenvereinigungen; 

e) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechts-
träger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt wer-
den; 

f) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaates" und 
"Unternehmen des anderen Vertragsstaates", je nachdem, ein Unter-
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person betrie-
ben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertrags-
staat ansässigen Person betrieben wird; 

g) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung 
mit einem Schiff oder Luftfahrzeug, es sei denn, das Schiff oder Luft-
fahrzeug wird ausschliesslich zwischen Orten in einem Vertragsstaat 
betrieben und das Unternehmen, das das Schiff oder Luftfahrzeug be-
treibt, ist kein Unternehmen dieses Staates; 
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h) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde": 
i) in Italien das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen oder des-

sen bevollmächtigter Stellvertreter; 
ii) in Liechtenstein die Steuerverwaltung; 

i) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Ver-
tragsstaat: 
i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit dieses Ver-

tragsstaates besitzt; und 
ii) jede Person, die keine natürliche Person ist, die ihren Status als 

solche nach dem in diesem Vertragsstaat geltenden Recht erlangt 
hat; 

j) bedeutet der Ausdruck "anerkannter Pensionsfonds" eines Staates einen 
in diesem Staat errichteten Rechtsträger oder ein in diesem Staat er-
richtetes Gebilde, der beziehungsweise das nach dem Steuerrecht die-
ses Staates als eigenständige Person gilt und 
i) ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und betrieben 

wird, um für natürliche Personen Altersversorgungsleistungen 
und Zusatz- oder Nebenleistungen zu verwalten oder zu erbrin-
gen, und als solcher beziehungsweise solche der Aufsicht durch 
diesen Vertragsstaat oder eine seiner Gebietskörperschaften un-
tersteht; oder 

ii) ausschliesslich oder fast ausschliesslich errichtet und betrieben 
wird, um für unter Ziff. i genannte Rechtsträger oder Gebilde 
Mittel anzulegen. 

2) Bei der Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragsstaat 
hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkom-
men nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwendungs-
zeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die 
das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzu-
wendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der 
Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Art. 4 

Ansässige Person 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person" eine Person, die nach dem Recht dieses 
Staates dort aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des 
Ortes ihrer Gründung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen 



5 

ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch diesen Staat und 
seine Gebietskörperschaften sowie einen anerkannten Pensionsfonds die-
ses Staates. Dieser Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in die-
sem Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat steuerpflichtig 
ist. 

2) Ist nach Abs. 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten an-
sässig, so gilt Folgendes: 
a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine stän-

dige Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine stän-
dige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die 
engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittel-
punkt der Lebensinteressen); 

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittel-
punkt ihrer Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staa-
ten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat an-
sässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder 
in keinem der Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen 
Staatsangehöriger sie ist; 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, 
so regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in 
gegenseitigem Einvernehmen. 

3) Ist nach Abs. 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Ver-
tragsstaaten ansässig, so werden sich die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten bemühen, durch Verständigung den Vertragsstaat zu bestim-
men, in dem diese Person unter Berücksichtigung des Ortes ihrer tatsäch-
lichen Geschäftsleitung, des Ortes ihrer Gründung oder sonstigen Kon-
stituierung sowie sonstiger massgeblicher Faktoren für Zwecke dieses Ab-
kommens als ansässig gilt. Ohne eine solche Verständigung hat diese Per-
son nur in dem Umfang und der Weise, wie von den zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten vereinbart, Anspruch auf die in diesem Abkom-
men vorgesehenen Steuererleichterungen oder -befreiungen. 

Art. 5 

Betriebsstätte 

1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebs-
stätte" eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
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2) Der Ausdruck "Betriebsstätte" umfasst insbesondere: 
a) einen Ort der Leitung; 
b) eine Zweigniederlassung; 
c) eine Geschäftsstelle; 
d) eine Fabrikationsstätte; 
e) eine Werkstätte und 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder 

eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen. 

3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, 
wenn ihre Dauer zwölf Monate überschreitet. 

4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten 
nicht als Betriebsstätten: 
a) Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder 

Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt wer-
den; 

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-
lich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliess-
lich zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unterneh-
men bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen 
oder Informationen zu beschaffen; 

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben; 

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck un-
terhalten wird, mehrere der unter den Bst. a bis e genannten Tätigkei-
ten auszuüben; 

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder, im Fall des Bst. f, die Gesamttä-
tigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine 
Hilfstätigkeit darstellt. 

4.1) Abs. 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen genutzte oder 
unterhaltene feste Geschäftseinrichtung, wenn dasselbe Unternehmen oder 
ein eng verbundenes Unternehmen an demselben Ort oder an einem an-
deren Ort in demselben Vertragsstaat Geschäftstätigkeiten ausübt und 
a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das eng ver-

bundene Unternehmen nach den Bestimmungen dieses Artikels eine 
Betriebsstätte darstellt, oder 
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b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unternehmen an 
demselben Ort oder von demselben Unternehmen oder eng verbunde-
nen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten Tätigkeiten ergibt, 
weder vorbereitender Art ist noch eine Hilfstätigkeit darstellt, 

vorausgesetzt, dass die von den beiden Unternehmen am selben Ort oder 
von demselben Unternehmen oder den eng verbundenen Unternehmen an 
den beiden Orten ausgeübten Geschäftstätigkeiten sich ergänzen und Teil 
eines zusammenhängenden Geschäftsfalls sind. 

5) Ungeachtet der Bestimmungen der Abs. 1 und 2, jedoch vorbehalt-
lich des Abs. 6, wird, wenn eine Person in einem Vertragsstaat für ein Un-
ternehmen tätig ist und dabei gewöhnlich Verträge schliesst oder gewöhn-
lich die führende Rolle beim Abschluss von Verträgen einnimmt, die re-
gelmässig ohne weitere wesentliche Änderung durch das Unternehmen 
geschlossen werden, und es sich dabei um Verträge 
a) im Namen des Unternehmens, oder 
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nut-

zungsrechts für Vermögen, das diesem Unternehmen gehört oder für 
das es das Nutzungsrecht besitzt, oder 

c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen 
handelt, das Unternehmen so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle 
von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Be-
triebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Abs. 4 
genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrich-
tung (ausser einer festen Geschäftseinrichtung, auf die Abs. 4.1 Anwen-
dung finden würde) ausgeübt, diese Einrichtung nach den Bestimmungen 
des genannten Absatzes nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

6) Abs. 5 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unterneh-
men des anderen Vertragsstaates tätige Person im erstgenannten Staat eine 
Geschäftstätigkeit als unabhängiger Vertreter ausübt und im Rahmen die-
ser ordentlichen Geschäftstätigkeit für das Unternehmen handelt. Ist eine 
Person jedoch ausschliesslich oder nahezu ausschliesslich für ein oder 
mehrere Unternehmen tätig, mit dem beziehungsweise denen sie eng ver-
bunden ist, so gilt diese Person in Bezug auf dieses beziehungsweise diese 
Unternehmen nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne dieses Absatzes. 

7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesell-
schaft eine Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht 
wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch 
eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Geschäftstätigkeit ausübt, 
wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 
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8) Für Zwecke dieses Artikels ist eine Person oder ein Unternehmen 
mit einem Unternehmen eng verbunden, wenn sie beziehungsweise es den 
massgeblichen Gesamtumständen zufolge das Unternehmen beherrscht 
oder von dem Unternehmen beherrscht wird oder beide von denselben 
Personen oder Unternehmen beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine 
Person oder ein Unternehmen als mit einem Unternehmen eng verbunden, 
wenn einer der beiden mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hun-
dert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 
50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der An-
teile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) be-
sitzt oder wenn eine andere Person oder ein anderes Unternehmen mittel-
bar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an 
der Person und dem Unternehmen oder an zwei Unternehmen (oder bei 
einer Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und 
des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte 
an der Gesellschaft) besitzt. 

Art. 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus un-
beweglichem Vermögen (einschliesslich der Einkünfte aus land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, 
können im anderen Staat besteuert werden. 

2) Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die 
ihm nach dem Recht des Vertragsstaates zukommt, in dem das Vermögen 
liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör zum unbewegli-
chen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über 
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie 
Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder 
das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches 
Vermögen. 

3) Abs. 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der 
Vermietung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung un-
beweglichen Vermögens. 

4) Die Abs. 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen, das der Ausübung einer selbständigen Arbeit dient. 
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Art. 7 

Unternehmensgewinne 

1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates können nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine 
Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Be-
triebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese 
Weise aus, so können die Gewinne, die der Betriebsstätte nach Abs. 2 zu-
gerechnet werden können, im anderen Staat besteuert werden. 

2) Im Sinne dieses Artikels und des Art. 22 handelt es sich bei den Ge-
winnen, die in jedem Vertragsstaat einer in Abs. 1 genannten Betriebsstätte 
zugerechnet werden können, um die Gewinne, die die Betriebsstätte, ins-
besondere in ihren wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Teilen des 
Unternehmens, voraussichtlich erzielen würde, wenn sie ein eigenständi-
ges und unabhängiges Unternehmen wäre und die gleichen oder ähnliche 
Tätigkeiten unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen ausüben 
würde, unter Berücksichtigung der durch die Betriebsstätte und durch die 
anderen Teile des Unternehmens ausgeübten Funktionen, der genutzten 
Wirtschaftsgüter und der übernommenen Risiken des Unternehmens. 

3) Wenn in Übereinstimmung mit Abs. 2 ein Vertragsstaat die Ge-
winne, die einer Betriebsstätte eines Unternehmens eines Vertragsstaates 
zugerechnet werden können, berichtigt und dementsprechend Gewinne 
des Unternehmens besteuert, die bereits im anderen Staat besteuert wor-
den sind, wird der andere Staat, soweit es erforderlich ist, um eine Dop-
pelbesteuerung dieser Gewinne zu beseitigen, eine angemessene Berichti-
gung der auf diesen Gewinnen erhobenen Steuer vornehmen. Bei dieser 
Berichtigung werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einan-
der erforderlichenfalls konsultieren. 

4) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln die-
ses Abkommens gesondert behandelt werden, so werden die Bestimmun-
gen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt. 

Art. 8 

Internationale Schifffahrt und Luftfahrt 

1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaates aus dem Betrieb 
von Schiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr können nur 
in diesem Staat besteuert werden. 

2) Abs. 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, 
einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
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Art. 9 

Verbundene Unternehmen 

1) Wenn 
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaates unmittelbar oder mittelbar an 

der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unterneh-
mens des anderen Vertragsstaates beteiligt ist, oder 

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftslei-
tung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens eines Ver-
tragsstaates und eines Unternehmens des anderen Vertragsstaates be-
teiligt sind, 
und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen 
oder finanziellen Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedin-
gungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige Un-
ternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, 
die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, we-
gen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens 
dieses Staates Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert - , mit 
denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaates in diesem Staat be-
steuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen 
um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, 
wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen 
die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Ände-
rung der dort auf diese Gewinne erhobenen Steuer vor. Bei dieser Ände-
rung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksich-
tigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertrags-
staaten einander konsultieren. 

Art. 10 

Dividenden 

1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft 
an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können im ande-
ren Staat besteuert werden. 
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2) Dividenden, die von einer in einem Vertragsstaat ansässigen Gesell-
schaft gezahlt werden, können jedoch auch von diesem Vertragsstaat nach 
dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat 
ansässige Person ist, nicht übersteigen: 
a) 0 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Nut-

zungsberechtigte eine Gesellschaft (ausgenommen eine Personenge-
sellschaft) ist, die während eines Zeitraums von 365 Tagen einschliess-
lich des Tages der Dividendenzahlung unmittelbar über mindestens 25 
vom Hundert des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft 
verfügt (bei der Berechnung des Zeitraumes bleiben Änderungen der 
Eigentumsverhältnisse unberücksichtigt, die sich unmittelbar aus einer 
Umstrukturierung, wie einer Fusion oder Spaltung, der die Anteile 
haltenden oder die Dividenden zahlenden Gesellschaft ergeben wür-
den); 

b) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden in allen anderen 
Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf 
die Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet 
Einkünfte aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Ge-
winnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende 
Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Ge-
sellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt 
sind. 

4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte der Dividenden im anderen Ver-
tragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, 
eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine 
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und 
die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu die-
ser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Art. 7 
beziehungsweise Art. 14 anzuwenden. 

5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne 
oder Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat 
weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei 
denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person ge-
zahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebsstätte oder 
festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
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nicht ausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Di-
videnden oder die nicht ausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus 
im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Art. 11 

Zinsen 

1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, können im anderen Staat 
besteuert werden. 

2) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen, können jedoch auch 
in diesem Staat nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer 
darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Zinsen eine im anderen Ver-
tragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrages der 
Zinsen nicht übersteigen. 

3) Ungeachtet des Abs. 2 können Zinsen, die aus einem Vertragsstaat 
stammen und an eine ansässige Person des anderen Vertragsstaates gezahlt 
werden, von der Steuer im erstgenannten Staat ausgenommen werden, 
wenn 
a) der Schuldner dieser Zinsen die Regierung dieses Vertragsstaates oder 

eine seiner Gebietskörperschaften ist; 
b) die Zinsen an die Regierung des anderen Vertragsstaates, eine seiner 

Gebietskörperschaften, die Zentralbank des anderen Vertragsstaates o-
der einen anerkannten Pensionsfonds gezahlt werden. 

4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Zinsen" bedeutet Ein-
künfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch 
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Ge-
winn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öf-
fentlichen Anleihen und aus Obligationen einschliesslich der damit ver-
bundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für 
verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen im Sinne dieses Artikels. 

5) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Zinsen stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte oder in diesem anderen Staat eine selbständige Arbeit durch 
eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Forderung, für die die 
Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen 
Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Art. 7 beziehungsweise Art. 14 an-
zuwenden. 
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6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der 
Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner 
der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig 
ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte oder eine feste 
Einrichtung und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für 
Zwecke der Betriebsstätte oder der festen Einrichtung eingegangen wor-
den und trägt die Betriebsstätte oder die feste Einrichtung die Zinsen, so 
gelten die Zinsen als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte 
oder feste Einrichtung liegt. 

7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der zugrundeliegen-
den Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter 
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf 
den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende 
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter Berücksich-
tigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Art. 12 

Lizenzgebühren 

1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren 
Nutzungsberechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 
können im anderen Staat besteuert werden. 

2) Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Vertragsstaat, 
aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die 
Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren eine 
im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, 10 vom Hundert des Brut-
tobetrages der Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" be-
deutet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht 
auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Werken, einschliesslich kinematographischer Filme, 
von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benut-
zung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstun-
gen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 
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4) Die Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Ver-
tragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus 
dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebsstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine dort gele-
gene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für 
die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebs-
stätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Art. 7 bezie-
hungsweise Art. 14 anzuwenden. 

5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, 
wenn der Schuldner eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem 
Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebs-
stätte oder eine feste Einrichtung und ist die Verpflichtung zur Zahlung 
der Lizenzgebühren für Zwecke der Betriebsstätte oder festen Einrichtung 
eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte oder feste Einrichtung 
die Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Staat stam-
mend, in dem die Betriebsstätte oder feste Einrichtung liegt. 

6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten 
oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehun-
gen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen an der zu-
grundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsbe-
rechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Arti-
kel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der über-
steigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaates und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteu-
ert werden. 

Art. 13 

Veräusserungsgewinne 

1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Art. 6 bezieht, das 
im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden. 

2) Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Be-
triebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Ver-
tragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, oder das zu einer festen Einrich-
tung gehört, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für die 
Ausübung einer selbständigen Arbeit im anderen Vertragsstaat zur Verfü-
gung steht, einschliesslich derartiger Gewinne, die bei der Veräusserung 
einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen Unternehmen) 
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oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, können im anderen 
Staat besteuert werden. 

3) Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates, welches 
Schiffe oder Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr betreibt, aus der 
Veräusserung solcher Schiffe oder Luftfahrzeuge oder von beweglichem 
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, be-
zieht, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der 
Veräusserung von Anteilen oder vergleichbaren Rechten, wie Rechten an 
einer Personengesellschaft oder einem Trust, bezieht, können im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Wert dieser Anteile oder ver-
gleichbaren Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt während der der Veräusse-
rung vorangehenden 365 Tage zu mehr als 50 vom Hundert unmittelbar 
oder mittelbar auf in diesem anderen Staat belegenem unbeweglichem Ver-
mögen im Sinne des Art. 6 beruhte. 

5) Gewinne aus der Veräusserung des in den Abs. 1, 2, 3 und 4 nicht 
genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, 
in dem der Veräusserer ansässig ist. 

Art. 14 

Selbständige Arbeit 

1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem 
freien Beruf oder aus einer sonstigen selbständigen Tätigkeit bezieht, kön-
nen nur in diesem Staat besteuert werden, ausgenommen unter den fol-
genden Umständen, bei denen diese Einkünfte auch im anderen Vertrags-
staat besteuert werden können: 
a) wenn sie im anderen Vertragsstaat für die Ausübung ihrer Tätigkeit 

gewöhnlich über eine feste Einrichtung verfügt; in diesem Fall können 
die Einkünfte jedoch nur insoweit im anderen Vertragsstaat besteuert 
werden, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können; 
oder 

b) wenn sie sich im anderen Vertragsstaat insgesamt länger als 183 Tage 
innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten, der während des betref-
fenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält; die Einkünfte können 
jedoch in diesem Fall nur insoweit im anderen Staat besteuert werden, 
als sie für die in diesem Staat ausgeübte Tätigkeit bezogen werden. 
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2) Der Ausdruck "freier Beruf" umfasst insbesondere die selbständig 
ausgeübte wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder 
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechts-
anwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

Art. 15 

Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 

1) Vorbehaltlich der Art. 16, 18 und 19 können Gehälter, Löhne und 
ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus 
unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es 
sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Ar-
beit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen im ande-
ren Staat besteuert werden. 

2) Ungeachtet des Abs. 1 können Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat besteuert wer-
den, wenn 
a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage 

innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der während des be-
treffenden Steuerjahres beginnt oder endet, aufhält und 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber 
gezahlt werden, der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder festen Einrichtung 
getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Mitglied 
der ständigen Besatzung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges für unselb-
ständige Arbeit bezieht, die an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeuges im 
internationalen Verkehr ausgeübt wird, ausser das Schiff oder Luftfahr-
zeug wird ausschliesslich im anderen Vertragsstaat betrieben, nur im erst-
genannten Staat besteuert werden. 

4) Zahlungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person auf-
grund einer unselbständigen Arbeit als Abfindung oder ähnliche Pauschal-
zahlung im anderen Staat bezogen hat, nachdem sie ihre Ansässigkeit im 
anderen Vertragsstaat aufgegeben hat, können nur im anderen Staat be-
steuert werden. 
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Art. 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlun-
gen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft 
als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder eines ähnlichen Or-
gans einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, 
können im anderen Staat besteuert werden. 

Art. 17 

Künstler und Sportler 

1) Ungeachtet der Art. 14 und 15 können Einkünfte, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund-
funk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als Sportler aus ihrer im 
anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen 
Staat besteuert werden. 

2) Fliessen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in 
dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder 
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so können diese Ein-
künfte ungeachtet der Art. 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert 
werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von einem 
Künstler oder Sportler in einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn 
der Aufenthalt in diesem Staat vollständig oder überwiegend aus öffentli-
chen Mitteln des anderen Vertragsstaates oder einer seiner Gebietskörper-
schaften oder lokalen Regierungen unterstützt wird. In diesem Fall kön-
nen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler ansässig ist. 

Art. 18 

Ruhegehälter 

Vorbehaltlich des Art. 19 Abs. 2 können Ruhegehälter und ähnliche 
Vergütungen, die aus einem Vertragsstaat stammen, in diesem Staat be-
steuert werden, unabhängig davon, ob diese Ruhegehälter und ähnlichen 
Vergütungen in regelmässigen Abständen oder als Einmalzahlung gezahlt 
werden. 
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Art. 19 

Öffentlicher Dienst 

1) 
a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen (einschliesslich Abfindun-

gen oder ähnliche Pauschalzahlungen), die von einem Vertragsstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die 
diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt 
werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur 
im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in die-
sem Staat geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat 
ansässig ist und 
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 
ii) nicht ausschliesslich deshalb in diesem Staat ansässig geworden 

ist, um die Dienste zu leisten. 

2) 
a) Ungeachtet des Abs. 1 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütun-

gen, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaf-
ten oder aus einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft er-
richteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem 
Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, 
nur in diesem Staat besteuert werden, unabhängig davon, ob diese Ru-
hegehälter und ähnlichen Vergütungen in regelmässigen Abständen 
oder als Einmalzahlung gezahlt werden. 

b) Diese Ruhegehälter und ähnlichen Vergütungen können jedoch nur im 
anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

3) Auf Gehälter, Löhne, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen für 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines 
Vertragsstaates oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, 
sind die Art. 15, 16, 17 oder 18 anzuwenden. 

Art. 20 

Studenten 

1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in 
einem Vertragsstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung 
aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort unmittelbar 
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vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unter-
halt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, können im erstgenannten 
Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen aus-
serhalb dieses Staates stammen. 

2) Die Vorteile nach diesem Artikel erstrecken sich nur auf eine Zeit-
spanne, die sechs aufeinander folgende Jahre ab dem Tag der ersten An-
kunft in dem erstgenannten Staat nicht überschreitet. 

Art. 21 

Andere Einkünfte 

1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den 
vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht 
auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

2) Abs. 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Ver-
mögen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem 
Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Ge-
schäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte oder eine selbstän-
dige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die 
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte oder festen Einrichtung gehören. In die-
sem Fall ist Art. 7 beziehungsweise Art. 14 anzuwenden. 

Art. 22 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

1) In Italien wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
In Italien ansässige Personen, die Einkünfte beziehen, die nach diesem Ab-
kommen in Liechtenstein besteuert werden können, können diese Ein-
künfte in die Steuerbemessungsgrundlage einbeziehen, auf die in Italien 
Steuern erhoben werden, vorbehaltlich der anwendbaren Bestimmungen 
des italienischen Rechts. 
Vorbehaltlich der anwendbaren Bestimmungen des italienischen Rechts 
erlaubt Italien einen Abzug der in Liechtenstein bezahlten Steuern vom 
Einkommen von der so berechneten Steuer; der anzurechnende Betrag 
darf jedoch den Teil der italienischen Steuer nicht übersteigen, der nach 
dem Verhältnis der genannten Einkünfte zum Gesamteinkommen auf 
diese Einkünfte entfällt. 
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2) In Liechtenstein wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
a) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach die-

sem Abkommen in Italien besteuert werden können, so nimmt Liech-
tenstein vorbehaltlich des Bst. b diese Einkünfte von der Besteuerung 
aus. 

b) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach den 
Art. 10, 11, 12, 13, 15, 16 und 18 in Italien besteuert werden können, 
so rechnet Liechtenstein auf die vom Einkommen dieser Person zu er-
hebende liechtensteinische Steuer den Betrag an, der der nach dem ita-
lienischen Recht und nach diesem Abkommen gezahlten Steuer ent-
spricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der liechten-
steinischen Steuer nicht übersteigen, der auf die aus Italien bezogenen 
Einkünfte entfällt. 

c) Bezieht eine in Liechtenstein ansässige Person Einkünfte, die nach die-
sem Abkommen nur in Italien besteuert werden können, so nimmt 
Liechtenstein diese Einkünfte von der Besteuerung aus. 

d) Abs. 2 Bst. a gilt nicht für Einkünfte einer in Liechtenstein ansässigen 
Person, wenn Italien dieses Abkommen so anwendet, dass Italien diese 
Einkünfte von der Besteuerung ausnimmt oder Art. 10 Abs. 2, Art. 11 
Abs. 2 oder Art. 12 Abs. 2 auf diese Einkünfte anwendet. 

3) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die nach 
dem Abkommen von der Besteuerung in diesem Staat auszunehmen sind, 
können gleichwohl in diesem Staat bei der Festsetzung der Steuer für das 
übrige Einkommen der Person einbezogen werden. 

Art. 23 

Gleichbehandlung 

1) Staatsangehörige eines Vertragsstaates dürfen im anderen Vertrags-
staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung 
unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsange-
hörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hin-
sichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Art. 1 auch für Personen, 
die in keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat hat, darf in dem anderen Staat 
nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen 
Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so 
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auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den in dem anderen Ver-
tragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -er-
mässigungen aufgrund des Personenstandes oder der Familienlasten zu ge-
währen, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

3) Sofern nicht Art. 9 Abs. 1, Art. 11 Abs. 7 oder Art. 12 Abs. 6 anzu-
wenden ist, sind Zinsen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Un-
ternehmen eines Vertragsstaates an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Un-
ternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im 
erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. 

4) Unternehmen eines Vertragsstaates, deren Kapital ganz oder teil-
weise unmittelbar oder mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässi-
gen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle 
unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten 
Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Art. 2 für Steuern jeder Art und 
Bezeichnung. 

Art. 24 

Verständigungsverfahren 

1) Ist eine Person der Auffassung, dass Massnahmen eines Vertrags-
staates oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen 
oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie 
unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgese-
henen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaa-
tes, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Art. 23 Abs. 1 erfasst 
wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaates unterbreiten, dessen 
Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der 
ersten Mitteilung der Massnahme unterbreitet werden, die zu einer dem 
Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist 
sie selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so 
wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates so zu regeln, dass eine dem Abkom-
men nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständi-
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gungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten durchzuführen. 

3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemü-
hen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwen-
dung dieses Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu 
beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppel-
besteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht 
behandelt sind. 

4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbei-
führung einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar 
miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ih-
ren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

Art. 25 

Informationsaustausch 

1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Infor-
mationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwal-
tung oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern je-
der Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, 
soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkom-
men widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. 

2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Abs. 1 erhalten hat, 
sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts 
dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen 
und Behörden (einschliesslich der Gerichte und der Verwaltungsbehör-
den) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 
der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von 
Rechtsmitteln hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Steuern oder mit der 
Aufsicht über diese Personen oder Behörden befasst sind. Diese Personen 
oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwen-
den. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren 
oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. Ungeachtet des Vorste-
henden können Informationen, die ein Vertragsstaat erhalten hat, für an-
dere Zwecke genutzt werden, wenn diese Informationen für diese anderen 
Zwecke nach dem Recht beider Staaten genutzt werden können und die 
zuständige Behörde des informierenden Staates mit dieser Verwendung 
einverstanden ist. 
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3) Die Abs. 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen 
Vertragsstaat, 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaates nicht 
beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- 
oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden 
oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) wider-
spräche. 

4) Wenn ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel um 
Erteilung von Informationen ersucht, wendet der andere Vertragsstaat zur 
Beschaffung der Informationen seine innerstaatlichen Ermittlungsbefug-
nisse an, auch wenn er die Informationen nicht für seine eigenen Steuer-
zwecke benötigt. Die Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen des 
Abs. 3; diese sind aber nicht so auszulegen, als erlaubten sie einem Ver-
tragsstaat, die Erteilung der Informationen abzulehnen, nur weil er kein 
eigenes Interesse an ihnen hat. 

5) Abs. 3 ist nicht so auszulegen, als erlaube er einem Vertragsstaat, die 
Erteilung von Informationen abzulehnen, nur weil sie sich im Besitz einer 
Bank, einer anderen Finanzinstitution, eines Beauftragten, Bevollmächtig-
ten oder Treuhänders befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an einer 
Person beziehen. 

Art. 26 

Amtshilfe bei der Erhebung von Steuern 

1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Erhe-
bung von Steueransprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Art. 1 und 2 nicht 
eingeschränkt. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in 
gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel durchzuführen ist. 

2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Steueranspruch" be-
deutet einen Betrag, der aufgrund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, 
die für Rechnung der Vertragsstaaten oder einer ihrer Gebietskörperschaf-
ten erhoben werden, geschuldet wird, soweit die Besteuerung diesem Ab-
kommen oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die Ver-
tragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, sowie mit diesem Betrag 
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zusammenhängende Zinsen, Geldbussen und Kosten der Erhebung oder 
Sicherung. 

3) Ist der Steueranspruch eines Vertragsstaates nach dem Recht dieses 
Staates vollstreckbar und wird er von einer Person geschuldet, die zu die-
sem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die Erhebung nicht verhin-
dern kann, wird dieser Steueranspruch auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde dieses Staates für die Zwecke der Erhebung von der zuständigen 
Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der Steueranspruch wird 
vom anderen Staat nach dessen Rechtsvorschriften über die Vollstreckung 
und Erhebung seiner eigenen Steuern erhoben, als handle es sich bei dem 
Steueranspruch um einen Steueranspruch des anderen Staates. 

4) Handelt es sich bei dem Steueranspruch eines Vertragsstaates um 
einen Anspruch, bei dem dieser Staat nach seinem Recht Massnahmen zur 
Sicherung der Erhebung einleiten kann, wird dieser Steueranspruch auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates zum Zwecke der Einlei-
tung von Sicherungsmassnahmen von der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragsstaates anerkannt. Der andere Staat leitet nach seinen Rechts-
vorschriften Sicherungsmassnahmen in Bezug auf diesen Steueranspruch 
ein, als wäre der Steueranspruch ein Steueranspruch dieses anderen Staa-
tes, selbst wenn der Steueranspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser 
Massnahmen im erstgenannten Staat nicht vollstreckbar ist oder von einer 
Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die Erhebung zu verhindern. 

5) Ungeachtet der Abs. 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat 
für Zwecke der Abs. 3 oder 4 anerkannter Steueranspruch als solcher in 
diesem Staat nicht den Verjährungsfristen oder den Vorschriften über die 
vorrangige Behandlung eines Steueranspruchs nach dem Recht dieses Staa-
tes. Ferner hat ein Steueranspruch, der von einem Vertragsstaat für Zwe-
cke der Abs. 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Staat nicht den Vorrang, 
den dieser Steueranspruch nach dem Recht des anderen Vertragsstaates 
hat. 

6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder 
der Höhe des Steueranspruchs eines Vertragsstaates können nicht bei den 
Gerichten oder Verwaltungsbehörden des anderen Vertragsstaates einge-
leitet werden. 

7) Verliert der betreffende Steueranspruch, nachdem das Ersuchen eines 
Vertragsstaates nach den Abs. 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere 
Vertragsstaat den betreffenden Steueranspruch erhoben und an den erst-
genannten Staat ausgezahlt hat, 
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a) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 3 seine Eigenschaft als Steueran-
spruch des erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates 
vollstreckbar ist und von einer Person geschuldet wird, die zu diesem 
Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die Erhebung nicht verhin-
dern kann, oder 

b) im Falle eines Ersuchens nach Abs. 4 seine Eigenschaft als Steueran-
spruch des erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem 
Recht Massnahmen zur Sicherung der Erhebung einleiten kann, 

teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständi-
gen Behörde des anderen Staates unverzüglich mit, und nach Wahl des an-
deren Staates setzt der erstgenannte Staat das Ersuchen entweder aus oder 
nimmt es zurück. 

8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Ver-
tragsstaat, 
a) Verwaltungsmassnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und 

der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abwei-
chen; 

b) Massnahmen durchzuführen, die der öffentlichen Ordnung wider-
sprächen (ordre public); 

c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemes-
senen Massnahmen zur Erhebung oder Sicherung, die nach seinen Ge-
setzen oder seiner Verwaltungspraxis möglich sind, ausgeschöpft hat; 

d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für 
diesen Staat in einem eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, 
den der andere Vertragsstaat dadurch erlangt. 

Art. 27 

Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den 
Mitgliedern diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen 
nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder aufgrund besonderer 
Übereinkünfte zustehen. 
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Art. 28 

Anspruch auf Abkommensvorteile 

Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine 
Vergünstigung nach diesem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte 
gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller massgeblichen Tatsachen und 
Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Ver-
günstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion 
war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, 
es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser Vergünsti-
gung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

Art. 29 

Inkrafttreten 

1) Jeder Vertragsstaat verständigt den anderen auf diplomatischem 
Wege über den Abschluss seines innerstaatlichen Verfahrens, das zur In-
kraftsetzung dieses Abkommens gesetzlich vorgeschrieben ist. 

2) Das Abkommen tritt am dreissigsten Tag nach dem Erhalt der spä-
teren Verständigung in Kraft und seine Bestimmungen finden Anwen-
dung: 
a) bei den an der Quelle erhobenen Steuern auf Beträge, die am oder nach 

dem 1. Januar des Kalenderjahres, das unmittelbar dem Jahr des In-
krafttretens dieses Abkommens folgt, gezahlt oder gutgeschrieben 
werden; 

b) bei den übrigen Einkommenssteuern auf die Steuern, die für Steuer-
jahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar des unmittelbar 
auf das Jahr des Inkrafttretens dieses Abkommens folgenden Kalen-
derjahres beginnen. 

3) Die Vertragsstaaten können dieses Abkommen schriftlich durch ge-
genseitiges Einverständnis ändern; die Änderungen treten in Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen dieses Artikels in Kraft. 
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Art. 30 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Ver-
tragsstaat gekündigt wird. Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen 
mittels einer schriftlichen Kündigungsmitteilung auf diplomatischem 
Wege unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Monaten zum 
Ende eines Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten 
kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung: 
a) bei den an der Quelle erhobenen Steuern auf Beträge, die am oder nach 

dem 1. Januar des Kalenderjahres, das unmittelbar auf das Kündi-
gungsjahr folgt, gezahlt oder gutgeschrieben werden; 

b) bei den übrigen Einkommenssteuern auf die Steuern, die für Steuer-
jahre erhoben werden, die am oder nach dem 1. Januar des unmittelbar 
auf das Kündigungsjahr folgenden Kalenderjahres beginnen. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu rechtmässig ermächtigten Unter-
zeichner dieses Abkommen unterzeichnet. 

Geschehen zu Vaduz und Rom am 12. Juli 2023 in zwei Urschriften, 
in deutscher, italienischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleicherweise verbindlich ist. Im Fall von Divergenzen bei der Auslegung 
oder Anwendung ist die englische Fassung massgebend. 

Für die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein 

Für die Regierung 
der Italienischen Republik 

gez. Dr. Daniel Risch gez. Giancarlo Giorgetti 
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Protokoll 
zum Abkommen zwischen der Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein und der Regierung 
der Italienischen Republik zur Beseitigung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und zur 

Verhinderung der Steuerverkürzung und  
-umgehung 

Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein und der Regierung der Italienischen Re-
publik zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -um-
gehung haben die Unterzeichner vereinbart, dass die nachstehenden Be-
stimmungen integrierender Bestandteil dieses Abkommens sind. 

1. Zu Art. 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern) und Art. 22 (Besei-
tigung der Doppelbesteuerung): 
Es besteht Einvernehmen, dass bei einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person, die nach diesem Abkommen der liechtensteinischen Ver-
mögenssteuer unterliegt, die Besteuerung des fiktiven Einkommens 
auf ein solches Vermögen ("Sollertrag") als Erwerbssteuer angesehen 
wird. 

2. Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. d (Allgemeine Begriffsbestimmungen): 
Es besteht Einvernehmen, dass der Begriff "Person" einen liechtenstei-
nischen ruhenden Nachlass einschliesst. Ein liechtensteinischer ruhen-
der Nachlass ist das Vermögen einer verstorbenen Person in der Zeit 
zwischen dem Todeszeitpunkt und der Eigentumsübertragung an den 
oder die Erben, das nach Art. 7 Abs. 3 des liechtensteinischen Steuer-
gesetzes steuerpflichtig ist. 

3. Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. j (Allgemeine Begriffsbestimmungen): 
Es besteht Einvernehmen, dass der Ausdruck "anerkannter Pensions-
fonds" das Folgende bedeutet: 
a) in Italien ein Pensionsfonds, der der Aufsicht durch die Aufsichts-

kommission für Pensionskassen ("Commissione di vigilanza sui 
fondi pensione - COVIP") untersteht; 
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b) in Liechtenstein jeder Pensionsfonds oder jedes Pensionsmodell 
der oder das dem Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung, dem Gesetz über die Invalidenversicherung, dem Gesetz 
über die betriebliche Personalvorsorge und dem Gesetz betreffend 
die Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
gung untersteht. 

4. Zu Art. 4 Abs. 1 (Ansässige Person): 
Es besteht Einvernehmen, dass ein Rechtsträger oder eine Organisa-
tion, der oder die ausschliesslich zu karitativen, religiösen, humanitä-
ren, wissenschaftlichen, kulturellen oder ähnlichen Zwecken (oder zu 
mehr als einem dieser Zwecke) gegründet und betrieben wird und nach 
dem Recht dieses Staates eine in diesem Staat ansässige Person ist, auch 
dann als eine in diesem Staat ansässige Gesellschaft behandelt wird, 
wenn alle ihre Einkünfte oder Gewinne oder Teile davon nach dem 
innerstaatlichen Recht dieses Staates von der Steuer befreit sind. 

5. Zu Art. 4 Abs. 1 (Ansässige Person) und Art. 16 (Aufsichtsrats- und 
Verwaltungsratsvergütungen): 
Es besteht Einvernehmen, dass, ausser für Zwecke des Art. 16, Perso-
nen (einschliesslich Privatvermögensstrukturen nach liechtensteini-
schem Recht), die in Liechtenstein ausschliesslich der Mindestertrags-
steuer unterliegen, nicht als in Liechtenstein ansässige Personen ange-
sehen werden. 

6. Zu Art. 11 Abs. 3 Bst. b (Zinsen): 
Es besteht Einvernehmen, dass diese Bestimmung auch auf die Bank 
für Einlagen und Kredite ("Cassa Depositi e Prestiti - CDP"), das Insti-
tut für Aussenhandelsversicherungen ("Istituto per i servizi assicura-
tivi del commercio estero - SACE") und die italienische Gesellschaft 
für Firmen im Ausland ("Società italiana per le imprese all'estero - Si-
mest") anwendbar ist. 

7. Sofern die Vorteile dieses Abkommens nicht unmittelbar anwendbar 
sind, sind von einem Vertragsstaat an der Quelle erhobene Steuern in 
Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und dem in-
nerstaatlichen Verfahren auf Antrag des im anderen Vertragsstaat an-
sässigen Steuerpflichtigen rückzuerstatten, wenn dieser zu diesen Vor-
teilen berechtigt ist und insoweit das Recht zur Erhebung der Steuern 
durch dieses Abkommen beschränkt ist. Rückerstattungsanträge sind 
innerhalb einer Frist zu stellen, die von jenem Vertragsstaat gesetzlich 
festgelegt wird, der zur Rückerstattung verpflichtet ist, ausser in Fäl-
len, in denen eine Einigung in einem Verständigungsverfahren nach 
Art. 24 und dem Zusatzprotokoll erzielt wurde. Dem Rückerstat-
tungsantrag ist eine offizielle Bescheinigung des Vertragsstaates beizu-
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fügen, aus der hervorgeht, dass der Steuerpflichtige eine ansässige Per-
son dieses Staates ist und zu den Vorteilen nach diesem Abkommen 
berechtigt ist. 

8. Verarbeitung von personenbezogenen Daten: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen dieses 
Abkommens ausgetauscht werden, erfolgt im Einklang mit der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und den jeweiligen nationalen 
Rechtsvorschriften. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu rechtmässig ermächtigten Unter-
zeichner dieses Protokoll unterzeichnet. 

Geschehen zu Vaduz und Rom am 12. Juli 2023 in zwei Urschriften, 
in deutscher, italienischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleicherweise verbindlich ist. Im Fall von Divergenzen bei der Auslegung 
oder Anwendung ist die englische Fassung massgebend. 

Für die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein 

Für die Regierung 
der Italienischen Republik 

gez. Dr. Daniel Risch gez. Giancarlo Giorgetti 
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Zusatzprotokoll 
zum Schiedsverfahren nach dem Abkommen 

zwischen der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein und der Regierung der 

Italienischen Republik zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 

Steuern vom Einkommen und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung und  

-umgehung 

Anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regie-
rung des Fürstentums Liechtenstein und der Regierung der Italienischen 
Republik zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 
und -umgehung haben die Unterzeichner vereinbart, dass die nachstehen-
den Bestimmungen integrierender Bestandteil dieses Abkommens sind. 

Art. 1 

Obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren 

1) Wenn: 
a) eine Person nach Art. 24 Abs. 1 dieses Abkommens der zuständigen 

Behörde eines Vertragsstaates einen Fall mit der Begründung unter-
breitet hat, dass Massnahmen eines oder beider Vertragsstaaten für sie 
zu einer Besteuerung geführt hat, die diesem Abkommen nicht ent-
spricht, und 

b) die zuständigen Behörden nicht innerhalb von zwei Jahren ab dem in 
Abs. 8 beziehungsweise Abs. 9 genannten Fristbeginn (es sei denn, die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten haben vor Ablauf dieser 
Frist eine andere Frist für diesen Fall vereinbart und die Person, die 
den Fall vorgelegt hat, darüber unterrichtet) eine Verständigungsrege-
lung zur Regelung des Falles gemäss Art. 24 Abs. 2 dieses Abkommens 
erzielen können, 
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werden auf schriftlichen Antrag der Person noch offene Fragen des 
Falles auf die in den Art. 1 bis 8 dieses Zusatzprotokolls beschriebene 
Weise und im Einklang mit den von den zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten nach Abs. 10 vereinbarten Vorschriften oder Verfah-
ren einem Schiedsverfahren unterworfen. 

2) Hat eine zuständige Behörde das in Abs. 1 erwähnte Verständigungs-
verfahren ausgesetzt, da bei einem Gericht ein Fall betreffend eine oder 
mehrere gleiche Fragen anhängig ist, so ist der Lauf der in Abs. 1 Bst. b 
vorgesehenen Frist gehemmt, bis entweder eine abschliessende Gerichts-
entscheidung ergangen ist oder der Fall eingestellt oder zurückgezogen 
wurde. Auch wenn eine Person, die einen Fall vorgelegt hat, und eine zu-
ständige Behörde eine Aussetzung des Verständigungsverfahrens verein-
bart haben, ist der Lauf der in Abs. 1 Bst. b vorgesehenen Frist gehemmt, 
bis die Aussetzung aufgehoben wurde. 

3) Kommen beide zuständigen Behörden überein, dass eine unmittel-
bar von dem Fall betroffene Person es versäumt hat, zusätzliche wesentli-
che Informationen, die nach Beginn der in Abs. 1 Bst. b vorgesehenen Frist 
von einer der beiden zuständigen Behörden angefordert wurden, rechtzei-
tig bereitzustellen, so wird die in Abs. 1 Bst. b vorgesehene Frist um eine 
Dauer verlängert, die dem Zeitraum entspricht, der an dem Tag beginnt, 
bis zu dem die Informationen angefordert waren, und an dem Tag endet, 
an dem sie bereitgestellt wurden. 

4) 
a) Der Schiedsspruch über die einem Schiedsverfahren unterworfenen 

Fragen wird durch die Verständigungsregelung in Bezug auf den in 
Abs. 1 genannten Fall umgesetzt. Der Schiedsspruch ist endgültig. 

b) Der Schiedsspruch ist für beide Vertragsstaaten verbindlich, es sei 
denn, 
i) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person erkennt die Ver-

ständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt 
wird, nicht an. In diesem Fall kommt der Fall für eine weitere 
Prüfung durch die zuständigen Behörden nicht in Betracht. Die 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch über den 
Fall umgesetzt wird, gilt als von einer unmittelbar von dem Fall 
betroffenen Person nicht anerkannt, sofern nicht eine unmittelbar 
von dem Fall betroffene Person innerhalb von 60 Tagen nach 
Übermittlung der Mitteilung über die Verständigungsregelung an 
die Person alle in der Verständigungsregelung, durch die der 
Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen von der Prüfung 
durch ein Gericht zurückzieht oder alle gegebenenfalls anhängi-
gen Gerichtsverfahren und aussergerichtlichen Rechtsbehelfsver-



33 

fahren in Bezug auf diese Fragen in einer mit dieser Verständi-
gungsregelung übereinstimmenden Weise beendet; 

ii) der Schiedsspruch wird in einer abschliessenden Entscheidung 
der Gerichte eines der Vertragsstaaten für ungültig erklärt. In die-
sem Fall gilt der Schiedsantrag nach Abs. 1 als nicht gestellt und 
das Schiedsverfahren als nicht durchgeführt (ausser für die Zwe-
cke der Art. 3 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) und 7 (Kos-
ten von Schiedsverfahren) dieses Zusatzprotokolls). In diesem 
Fall kann ein neuer Schiedsantrag gestellt werden, sofern die zu-
ständigen Behörden nicht übereinkommen, dass ein solcher neuer 
Antrag nicht zulässig sein soll; 

iii) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person strengt ein Ge-
richtsverfahren zu den in der Verständigungsregelung, durch die 
der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen an. 

5) Die zuständige Behörde, bei welcher der ursprüngliche Antrag auf 
ein Verständigungsverfahren nach Abs. 1 Bst. a eingegangen ist, übermit-
telt innerhalb von zwei Kalendermonaten nach Eingang des Antrags 
a) eine Mitteilung über den Eingang des Antrags an die Person, die den 

Fall vorgelegt hat, sowie 
b) eine Mitteilung über diesen Antrag mit einer Abschrift desselben an 

die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates. 

6) Innerhalb von drei Kalendermonaten, nachdem eine zuständige Be-
hörde den Antrag auf ein Verständigungsverfahren (oder eine Abschrift 
desselben von der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates) er-
halten hat, wird sie 
a) entweder der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zu-

ständigen Behörde mitteilen, dass sie die für eine sachliche Prüfung des 
Falles erforderlichen Informationen erhalten hat, oder 

b) zu diesem Zweck von dieser Person zusätzliche Informationen anfor-
dern. 

7) Haben nach Abs. 6 Bst. b eine oder beide zuständigen Behörden von 
der Person, die den Fall vorgelegt hat, zusätzliche Informationen angefor-
dert, die für eine sachliche Prüfung des Falles erforderlich sind, so teilt die 
zuständige Behörde, welche die zusätzlichen Informationen angefordert 
hat, dieser Person und der anderen zuständigen Behörde innerhalb von 
drei Kalendermonaten nach Erhalt der zusätzlichen Informationen von 
dieser Person entweder mit, 
a) dass sie die angeforderten Informationen erhalten hat oder 
b) dass einige der angeforderten Informationen noch fehlen. 
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8) Hat keine der beiden zuständigen Behörden nach Abs. 6 Bst. b zu-
sätzliche Informationen angefordert, so ist der in Abs. 1 genannte Fristbe-
ginn der frühere der beiden folgenden Tage: 
a) der Tag, an dem beide zuständigen Behörden der Person, die den Fall 

vorgelegt hat, eine Mitteilung nach Abs. 6 Bst. a übermittelt haben, oder 
b) der Tag, der drei Kalendermonate nach der Mitteilung an die zustän-

dige Behörde des anderen Vertragsstaates nach Abs. 5 Bst. b liegt. 

9) Wurden nach Abs. 6 Bst. b zusätzliche Informationen angefordert, 
so ist der in Abs. 1 genannte Fristbeginn der frühere der beiden folgenden 
Tage: 
a) der letzte Tag, an dem die zuständigen Behörden, die zusätzliche In-

formationen angefordert haben, der Person, die den Fall vorgelegt hat, 
und der anderen zuständigen Behörde eine Mitteilung nach Abs. 7 
Bst. a übermittelt haben, oder 

b) der Tag, der drei Kalendermonate nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem 
beide zuständigen Behörden von der Person, die den Fall vorgelegt hat, 
alle von einer der beiden zuständigen Behörden angeforderten Infor-
mationen erhalten haben. 

Übermitteln jedoch eine oder beide zuständigen Behörden die Mitteilung 
nach Abs. 7 Bst. b, so gilt diese als Anforderung zusätzlicher Informatio-
nen nach Abs. 6 Bst. b. 

10) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln durch Ver-
ständigung (nach Art. 24 dieses Abkommens), wie die in diesem Zusatz-
protokoll enthaltenen Bestimmungen anzuwenden sind und welche Infor-
mationen jede zuständige Behörde für eine sachliche Prüfung des Falles 
mindestens benötigt. Diese Verständigungsregelung ist vor dem Tag zu 
treffen, an dem noch offene Fragen im Rahmen eines Falles erstmals in 
Betracht kommen, einem Schiedsverfahren unterworfen zu werden, und 
kann danach erforderlichenfalls geändert werden. 

11) Ungeachtet der anderen Bestimmungen in diesem Artikel 
a) darf eine noch offene Frage, die sich aus einem Fall ergibt, der Gegen-

stand eines Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den 
Anwendungsbereich des in diesem Zusatzprotokoll vorgesehenen 
Schiedsverfahrens fallen würde, nicht einem Schiedsverfahren unter-
worfen werden, wenn in einem der beiden Vertragsstaaten bereits eine 
Gerichtsentscheidung zu dieser Frage ergangen ist; 
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b) endet das Schiedsverfahren, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stel-
lung eines Schiedsantrages und vor Übermittlung des Schiedsspruchs 
an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schieds-
stelle in einem der Vertragsstaaten eine Gerichtsentscheidung zu der 
Frage ergeht. 

12) Ungeachtet der anderen Bestimmungen in diesem Artikel sind die 
folgenden Fälle vom Anwendungsbereich der Schiedsbestimungen dieses 
Zusatzsprotokolls ausgenommen: 
a) Fälle über Einkünfte, die von einem Vertragsstaat nicht besteuert wer-

den, beispielsweise Fälle, in denen diese Einkünfte in einem Vertrags-
staat nicht in die steuerliche Bemessungsgrundlage einbezogen werden 
oder einer Befreiung oder einem Nullsteuersatz nach dem nationalen 
Steuerrecht dieses Vertragsstaates unterliegen; 

b) Fälle über die Anwendung von nationaler Gesetzgebung oder Bestim-
mungen aus internationalen Abkommen, die Steuerumgehung, Steuer-
betrug oder Missbrauch betreffen; 

c) Fälle, die doppelt ansässige Personen betreffen; 
d) Strafsachen im Zusammenhang mit Steuerbetrug, vorsätzlicher Nicht-

erfüllung und grober Fahrlässigkeit. 

Art. 2 

Bestellung der Schiedsrichter 

1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf 
andere Vorschriften verständigen, gelten für die Zwecke der Art. 1 bis 8 
dieses Zusatzprotokolls die Abs. 2 bis 4. 

2) Für die Bestellung der Mitglieder einer Schiedsstelle gelten folgende 
Vorschriften: 
a) Die Schiedsstelle besteht aus drei Einzelmitgliedern mit Fachkenntnis 

oder Erfahrung auf dem Gebiet internationaler Steuersachen. 
b) Jede zuständige Behörde bestellt innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag 

des aufgrund des Art. 1 Abs. 1 dieses Zusatzprotokolls gestellten 
Schiedsantrages ein Mitglied der Schiedsstelle. Die beiden auf diese 
Weise bestellten Mitglieder der Schiedsstelle bestellen innerhalb von 
60 Tagen nach der letzten dieser beiden Bestellungen ein drittes Mit-
glied, das den Vorsitz der Schiedsstelle ausübt. Der Vorsitzende darf 
nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder in einem 
der beiden Vertragsstaaten ansässig sein. 
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c) Jedes bestellte Mitglied der Schiedsstelle muss zum Zeitpunkt der An-
nahme einer Bestellung unparteilich und von den zuständigen Behör-
den, Steuerverwaltungen und Finanzministerien der Vertragsstaaten 
sowie allen unmittelbar von dem Fall betroffenen Personen (und deren 
Beratern) unabhängig sein, während des gesamten Verfahrens seine 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit wahren und während eines an-
gemessenen Zeitraums danach jedes Verhalten vermeiden, das Anlass 
zu Zweifeln an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schieds-
richter in Bezug auf das Verfahren geben kann. 

d) Jede zuständige Behörde erstellt eine Liste von fünf unabhängigen Per-
sonen, die als Mitglieder der Schiedsstelle bestellt werden können. 

3) Versäumt es die zuständige Behörde eines Vertragsstaates, in der 
Weise und innerhalb der Frist, die in Abs. 2 genannt oder zwischen den 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten vereinbart sind, ein Mitglied 
der Schiedsstelle zu bestellen, so wird durch die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaates ein Mitglied der Schiedsstelle bestellt, indem eine 
Person von der durch den erstgenannten Vertragsstaates nach Abs. 2 Bst. d 
erstellten Liste ausgewählt wird. 

4) Versäumen es die beiden ersten Mitglieder der Schiedsstelle, in der 
Weise und innerhalb der Frist, die in Abs. 2 genannt oder zwischen den 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten vereinbart sind, den Vorsitzen-
den zu bestellen, so wird der Vorsitzende durch den ranghöchsten Funk-
tionsträger des Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bestellt, der 
nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten ist. 

Art. 3 

Vertraulichkeit von Schiedsverfahren 

1) Mitglieder der Schiedsstelle und höchstens drei Mitarbeiter je Mit-
glied (sowie vorgesehene Schiedsrichter, jedoch nur, soweit dies für die 
Überprüfung ihrer Fähigkeit zur Erfüllung der Voraussetzungen für eine 
Tätigkeit als Schiedsrichter erforderlich ist) gelten ausschliesslich für die 
Anwendung der Bestimmungen dieses Zusatzprotokolls, Art. 25 dieses 
Abkommens und der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Vertrags-
staaten in Bezug auf Informationsaustausch, Vertraulichkeit und Amts-
hilfe als Personen oder Behörden, an die Informationen weitergegeben 
werden dürfen. Informationen, welche die Schiedsstelle oder vorgesehene 
Schiedsrichter erhalten, sowie Informationen, welche die zuständigen Be-
hörden von der Schiedsstelle erhalten, gelten als nach Art. 25 dieses Ab-
kommens ausgetauschte Informationen. 



37 

2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten stellen sicher, dass 
Mitglieder der Schiedsstelle und ihre Mitarbeiter sich vor ihrem Tätigwer-
den im Rahmen eines Schiedsverfahrens schriftlich verpflichten, Informa-
tionen zum Schiedsverfahren im Einklang mit den in Art. 25 dieses Ab-
kommens und im anwendbaren Recht der Vertragsstaaten vorgesehenen 
Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten zu behandeln. 

Art. 4 

Regelung eines Falles vor Abschluss des Schiedsverfahrens 

Für die Zwecke von Art. 24 dieses Abkommens und Art. 1 bis 8 dieses 
Zusatzprotokolls enden das Verständigungsverfahren und das Schiedsver-
fahren in Bezug auf einen Fall, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stel-
lung eines Schiedsantrages und vor Übermittlung des Schiedsspruchs an 
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle 
a) die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten den Fall durch Verstän-

digung regeln oder 
b) die Person, die den Fall vorgelegt hat, den Schiedsantrag oder den An-

trag auf ein Verständigungsverfahren zurückzieht. 

Art. 5 

Art des Schiedsverfahrens 

1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf 
andere Vorschriften verständigen, gelten bei einem Schiedsverfahren nach 
Art. 1 bis 8 dieses Zusatzprotokolls folgende Vorschriften: 
a) Nachdem ein Fall einem Schiedsverfahren unterworfen wurde, legt die 

zuständige Behörde jedes Vertragsstaates der Schiedsstelle bis zu einem 
vereinbarten Tag einen Regelungsvorschlag vor, in dem alle noch offe-
nen Fragen des Falles behandelt werden (unter Berücksichtigung aller 
zuvor zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in die-
sem Fall erzielten Verständigungsregelungen). Der Regelungsvor-
schlag ist für jede Berichtigung oder vergleichbare Frage des Falles auf 
die Festlegung bestimmter Geldbeträge (zum Beispiel von Einkünften 
oder Aufwendungen) oder, wenn angegeben, des höchsten aufgrund 
dieses Abkommens erhobenen Steuersatzes zu beschränken. Konnten 
die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in einem Fall über eine 
Frage betreffend die Voraussetzungen für die Anwendung einer Be-
stimmung dieses Abkommens (im Folgenden als "Schwellenfrage" be-
zeichnet) keine Verständigungsregelung erzielen, zum Beispiel darüber, 
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ob eine natürliche Person eine ansässige Person ist oder ob eine Be-
triebsstätte besteht, so können die zuständigen Behörden alternative 
Regelungsvorschläge zu Fragen vorlegen, bei denen die Entscheidung 
von der Regelung dieser Schwellenfragen abhängt. 

b) Die zuständige Behörde jedes Vertragsstaates kann ausserdem ein er-
läuterndes Positionspapier zur Prüfung durch die Schiedsstelle vorle-
gen. Jede zuständige Behörde, die einen Regelungsvorschlag oder ein 
erläuterndes Positionspapier vorlegt, übermittelt der anderen zustän-
digen Behörde bis zu dem Tag, bis zu dem der Regelungsvorschlag und 
das erläuternde Positionspapier vorgelegt werden müssen, eine Ab-
schrift. Jede zuständige Behörde kann der Schiedsstelle ausserdem bis 
zu einem vereinbarten Tag eine Erwiderung zu dem von der anderen 
zuständigen Behörde vorgelegten Regelungsvorschlag und erläutern-
den Positionspapier übermitteln. Der anderen zuständigen Behörde 
wird bis zu dem Tag, bis zu dem die Erwiderung vorgelegt werden 
muss, eine Abschrift davon übermittelt. 

c) Die Schiedsstelle wählt als Entscheidung einen der von den zuständi-
gen Behörden in Bezug auf jede Frage und eventuelle Schwellenfragen 
vorgelegten Regelungsvorschläge für den Fall aus und nimmt in ihre 
Entscheidung keine Begründung oder sonstige Erläuterung auf. Der 
Schiedsspruch wird mit einfacher Mehrheit der Mitglieder der Schieds-
stelle erlassen. Die Schiedsstelle übermittelt den zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten schriftlich ihre Entscheidung. Der Schiedsspruch 
hat keine Präzedenzwirkung. 

2) Vor Beginn eines Schiedsverfahrens stellen die zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten sicher, dass jede Person, die den Fall vorgelegt hat, 
und ihre Berater sich schriftlich verpflichten, im Laufe des Schiedsverfah-
rens von einer der zuständigen Behörden oder der Schiedsstelle erhaltene 
Informationen nicht an eine andere Person weiterzugeben. Das Verstän-
digungsverfahren nach Art. 24 dieses Abkommens sowie das Schiedsver-
fahren nach diesem Zusatzprotokoll enden in Bezug auf den Fall, wenn 
nach Stellung eines Schiedsantrages und vor Übermittlung des Schieds-
spruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die 
Schiedsstelle eine Person, die den Fall vorgelegt hat, oder einer der Berater 
dieser Person erheblich gegen diese Erklärung verstösst. 
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Art. 6 

Verständigung auf eine andere Regelung 

Ungeachtet des Art. 1 Abs. 4 dieses Zusatzprotokolls ist ein nach die-
sem Zusatzprotokoll ergangener Schiedsspruch für die Vertragsstaaten 
nicht verbindlich und wird nicht umgesetzt, wenn sich die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten innerhalb von drei Kalendermonaten, nach-
dem ihnen der Schiedsspruch übermittelt wurde, auf eine andere Regelung 
aller noch offenen Fragen verständigen. 

Art. 7 

Kosten von Schiedsverfahren 

In einem Schiedsverfahren nach diesem Zusatzprotokoll werden die 
folgenden Kosten gleichmässig zwischen den Vertragsstaaten verteilt, so-
fern die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nichts anderes verein-
bart haben: 
a) die Auslagen der unabhängigen Personen, die einem Betrag der durch-

schnittlichen üblichen Kostenerstattungen an hochrangige Beamte der 
betroffenen Vertragsstaaten entspricht; und 

b) die Honorare der unabhängigen Personen, die mit 1 000 Euro pro Per-
son für jeden Sitzungstag begrenzt sein sollen. 

Der betroffenen Person entstehende Kosten werden von den Vertragsstaa-
ten nicht getragen, auch im Fall der Rücknahme der Beschwerde. 

Art. 8 

Vereinbarkeit 

1) Jede noch offene Frage, die sich aus einem Fall ergibt, der Gegen-
stand eines Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den An-
wendungsbereich des in diesem Zusatzprotokoll vorgesehenen Schieds-
verfahrens fallen würde, wird nicht einem Schiedsverfahren unterworfen, 
wenn die Frage im Rahmen eines Falles zu betrachten ist, für den in Über-
einstimmung mit einer zwei- oder mehrseitigen Übereinkunft, die für 
noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist, ein obligatorisches verbindliches Schieds-
verfahren vorsieht, bereits eine Schiedsstelle oder ein ähnliches Gremium 
eingerichtet wurde. 
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2) Dieses Zusatzprotokoll berührt nicht die Erfüllung weiter reichen-
der Verpflichtungen, die sich in Bezug auf das Schiedsverfahren für noch 
offene Fragen im Rahmen eines Verständigungsverfahrens aus anderen 
Übereinkünften, denen die Vertragsstaaten als Vertragsparteien angehö-
ren oder angehören werden, ergeben können. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu rechtmässig ermächtigten Unter-
zeichner dieses Zusatzprotokoll unterzeichnet. 

Geschehen zu Vaduz und Rom am 12. Juli 2023 in zwei Urschriften, 
in deutscher, italienischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleicherweise verbindlich ist. Im Fall von Divergenzen bei der Auslegung 
oder Anwendung ist die englische Fassung massgebend. 

Für die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein 

Für die Regierung 
der Italienischen Republik 

gez. Dr. Daniel Risch gez. Giancarlo Giorgetti 
 
 


